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Artikel III-266 (ex-Artikel 230)

(1) Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der Europäischen Gesetze und

Rahmengesetze sowie der Handlungen des Rates, der Kommission und der EZB, soweit es sich nicht

um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen des Europäischen

Parlaments mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er überwacht ebenfalls die Rechtmäßigkeit der

Handlungen der Organe der Union sowie der Ämter, Agenturen und Einrichtungen der Union, die

Rechtswirkung gegenüber Dritten haben.

(2) ...

(3) Der Europäische Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für

Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen der

anderen Organe der Union sowie der Ämter, Agenturen und Einrichtungen der Union, die auf

die Wahrung ihrer Rechte abzielen.

(4) Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen gegen

die an sie ergangenen oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie gegen

alle sonstigen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine

Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen erfordern, Klage erheben.

(5) ...

(6) ...



Explanation (if any) :

Absatz 1:
Vereinfachung dieser Bestimmung.

Absatz 3:
Vereinfachung dieser Bestimmung in Anpassung an Artikel I-28 Absatz 3 der Verfassung.

Absatz 4:
Auch gegen Rechtsakte ohne Verordnungscharakter sollte eine natürliche oder juristische Person
Klage erheben dürfen, wenn sie hiervon unmittelbar betroffen ist und der Rechtsakt keine
Durchführungsmaßnahmen erfordert. Dies betrifft insbesondere an Dritte gerichtete Europäische
Beschlüsse, Europäische Beschlüsse, die an keinen bestimmten Adressaten gerichtet sind, sowie
Europäische Gesetze.
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